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Anlagen zur Windenergieproduktion fördern 

Zielsetzung 
Der Kanton Bern schafft die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche, die Bevölkerung und die Umwelt schonende sowie auf die 
Bedürfnisse der Regionen abgestimmte Nutzung der Windenergie. Das Windenergiepotenzial soll optimal unter Berücksichtigung 
entgegenstehender Interessen genutzt werden. Grosse Anlagen zur Nutzung der Windenergie sollen an geeigneten Standorten 
realisiert und wenn immer möglich zu einem Windpark zusammengefasst werden. 

Hauptziele: C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen 
 E Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

Beteiligte Stellen Realisierung Stand der Koordination 
Kanton Bern AGR  Kurzfristig bis 2026 der Gesamtmassnahme 
 AUE  Mittelfristig 2027 bis 2030 Festsetzung 
Bund Bundesamt für Energie  Daueraufgabe 
 Guichet Unique Windenergie des Bundes 
 Bundesamt für Raumentwicklung  
 Bundesamt für Zivilluftfahrt / skyguide 
 VBS 
 Meteo Schweiz 
Regionen Alle Regionen 
Gemeinden Betroffene Gemeinden 
Andere Kantone Betroffene Nachbarkantone 
Federführung: AUE 

Massnahme 
Der Kanton setzt im kantonalen Richtplan fest, in welchen Räumen grosse Windenergieanlagen errichtet werden können und welche 
Grundsätze und Kriterien dabei zu beachten sind (siehe Rückseite). Bei der Festsetzung der Windenergiegebiete berücksichtigt er die 
regionalen Windenergieplanungen und das nationale Interesse an der Windenergie gemäss Art. 12 Energiegesetz vom 30. September 
2016 (EnG, SR 730.0), neue Windparks mit einer Produktion von über 20 GWh/a, siehe Art. 9 Energieverordnung vom 1. November 
2017 [EnV, SR 730.01].  

Vorgehen 
1. Der Kanton bestimmt für Regionen resp. Regionalkonferenzen, die noch über keine regionale Windenergieplanung verfügen, 

kantonale Windenergieprüfräume, welche aus kantonaler Sicht für die Nutzung der Windenergie durch grosse 
Windenergieanlagen (mit einer Gesamthöhe über 30 m) besonders geeignet sind. Bei wesentlichen Veränderungen der 
Rahmenbedingungen überprüft der Kanton die Windenergieprüfräume. 

2. Jede Region resp. Regionalkonferenz leistet ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 und der 
kantonalen Energiestrategie 2006 im Bereich der Windenergie. Die Regionen resp. Regionalkonferenzen legen im Rahmen der 
regionalen Richtplanung Windenergiegebiete fest. Dabei stützen sie sich auf die kantonalen Windenergieprüfräume und die 
kantonalen Grundsätze und Kriterien ab (siehe Rückseite). Sie überprüfen die Planungen periodisch auf ihre Aktualität sowie 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit den übergeordneten Grundlagen.  

3. Regionen resp. Regionalkonferenzen, welche noch über keine Richtplanung Windenergie verfügen und in denen es kantonale 
Windenergieprüfräume gibt, erarbeiten bis 2020 eine Richtplanung Windenergie. 

4. Der Kanton nimmt die Windenergiegebiete der regionalen Richtplanung in den kantonalen Richtplan auf. 
5. Die Gemeinden legen die Standorte der einzelnen Anlagen (Mikrostandorte) im kommunalen Nutzungsplanverfahren auf der 

Grundlage der regionalen bzw. kantonalen Planungen fest. Sie beachten dabei die kantonalen Grundsätze und 
Standortanforderungen sowie die Wegleitung "Anlagen zur Nutzung der Windenergie – Bewilligungsverfahren und 
Beurteilungskriterien", Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern. 

6. Kleine baubewilligungspflichtige Anlagen für die Windenergienutzung (bis zu einer Gesamthöhe von 30 m) können direkt im 
Baubewilligungsverfahren beurteilt und bewilligt werden (auch ausserhalb der regionalen Windenergiegebiete). 

7. Kanton, Regionen und Gemeinden beziehen die betroffenen eidgenössischen Fachstellen über den Guichet Unique des Bundes, 
sowie betroffene Nachbarkantone und -gemeinden frühzeitig in ihre Windenergieplanungen ein. 

Abhängigkeiten/Zielkonflikte 
- Interessen der Windenergiepromotoren und der Netzbetreiber 
- Interessen der Gemeinden resp. Regionen 
- Interessen des Bundes und der Nachbarkantone 
- Konflikte mit anderen Nutzungen und (Schutz-)Interessen 

Grundlagen 
- Energiestrategie 2050 
- Kantonale Energiestrategie 2006- Grundlagenbericht zur Kantonalen Planung Windenergie, Stand August 2012, ergänzt 

November 2015 
- Wegleitung "Anlagen zur Nutzung der Windenergie – Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien", Amt für Gemeinden und 

Raumordnung des Kantons Bern 
- Bundesamt für Raumentwicklung ARE: Konzept Windenergie. Basis zur Berücksichtigung der Bundesinteressen bei der Planung 

von Windenergieanlagen. Bern 
- Regionale Richtpläne Windenergie 
- Richtlinien "Bewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien", 2012 

Hinweise zum Controlling 
Anzahl, Leistung und Auswirkungen der im Kanton Bern realisierten grossen Windenergieanlagen 
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Kantonale Grundsätze und Kriterien für Windenergiegebiete und -anlagen 

1. Grosse Windenergieanlagen sind Anlagen mit einer Gesamthöhe von über 30 m. Sie sind an geeigneten Standorten zu 

Windpärken mit mindestens 3 Windturbinen zusammen zu fassen. Ausnahmen sind möglich, wenn im Rahmen der regionalen 

Richtplanung oder bei der Erarbeitung des Vollausbaukonzepts im Rahmen der Nutzungsplanung (vgl. Punkt 7) nachgewiesen 

wird, dass weniger als 3 Anlagen aus Sicht des Natur-, Ortsbild- und Landschaftsschutzes und der Energienutzung vorteilhafter 

sind.  

2. Grosse Windenergieanlagen müssen in einem im kantonalen Richtplan bzw. den regionalen Richtplänen festgesetzten 

Windenergiegebiet liegen. 

3. Bereits genehmigte regionale Windenergierichtpläne bzw. Windenergiegebiete behalten ihre Gültigkeit. 

4. Bei der Überarbeitung und bei der Erarbeitung neuer regionaler Windenergierichtpläne halten sich die Regionen resp. 

Regionalkonferenzen an folgende Grundsätze:  

− Neue Windenergiegebiete müssen in der Regel innerhalb der kantonalen Windenergieprüfräume liegen (siehe 

Richtplankarte). Ausnahmen sind in folgenden Fällen möglich:  

a)  Bei der detaillierten Analyse der kantonalen Windenergieprüfgebiete zeigt sich, dass der vom Kanton nur grob 

festgelegte Perimeter in einem Teilgebiet erweitert werden sollte, um einen Windpark zu errichten.  

b)  Die Regionen bzw. Regionalkonferenzen weisen nach, dass ein Gebiet ausserhalb der kantonalen 

Windenergieprüfräume die in Punkt 5 aufgeführten Kriterien erfüllt. 

− Die Regionen bzw. Regionalkonferenzen können in einzelnen Windenergieprüfräumen auf die Festlegung von 

Windenergiegebieten verzichten, wenn sie nachweisen, dass sich diese Prüfräume nicht eignen.  

5. Neue Windenergiegebiete müssen folgende Kriterien erfüllen:  

− Eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von mindestens 4.5 m/s (gemessen 100 m über Boden). 

− Keine Beeinträchtigung der Zug- und Wasservogelgebiete, der Moorlandschaften, der Hoch- und Übergangsmoore, der 

Flachmoore, der Auengebiete, der Amphibienlaichgebiete sowie der Trockenwiesen und -weiden von nationaler 

Bedeutung. Innerhalb dieser Gebiete sind Windenergieanlagen ausgeschlossen, in deren Nachbarschaft sind sie nur 

zulässig, wenn die negativen Wirkungen geringfügig sind (Pufferwirkung). In Mooren und Moorlandschaften von nationaler 

Bedeutung sind keine Erschliessungen von Windenergiegebieten möglich. 

− Betrifft ein Vorhaben von nationalem Interesse ein Objekt nach Art. 5 NHG (z.B. BLN, ISOS), ein kantonales 

Naturschutzgebiet oder eine Grundwasserschutzzone, so darf im Rahmen einer qualifizierten Interessenabwägung ein 

Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden. 

− Konflikte mit anderen öffentlichen Interessen wie namentlich Anlagen des Bundes, dem Tourismus / der Erholung, der 

Landwirtschaft, dem Wald, dem Natur-, dem Wildtier-, dem Ortsbild-, dem Landschafts- und dem Kulturgüterschutz wurden 

in einer qualifizierten Interessenabwägung stufengerecht entschieden. Es ist plausibel aufgezeigt, dass es innerhalb des 

Windenergiegebiets mindestens einen, in der Regel aber drei oder mehr Standorte gibt, welche mit hoher 

Wahrscheinlichkeit realisierbar sind und die unter Punkt 6 aufgeführten Kriterien erfüllen werden. 

6. Für die Nutzungsplanung von Windenergieanlagen inkl. der Anlagen zu deren Erschliessung gelten folgende zusätzliche 

Kriterien:  

− Sie sind hinsichtlich Grösse, Anordnung und Erscheinung jeweils auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.  

− Von Siedlungen, Bauten mit Publikumsverkehr, Waldrändern, Schutzgebieten und Schutzobjekten sind ausreichende 

Abstände vorzusehen. Insbesondere sind die Vorgaben der Lärmschutzverordnung (LSV) und hinsichtlich Sicherheit (z.B. 

Eisschlag) einzuhalten. 

− Einzelne grosse Anlagen oder Erschliessungen im Wald sind möglich, wenn sie Teil eines Windparks sind und wenn das 

überwiegende Interesse und die Standortgebundenheit (= Rodungsvoraussetzungen) nachgewiesen werden.   

− Die Erschliessung muss mit verhältnismässigem Aufwand und ohne unverhältnismässige Eingriffe in Natur und Landschaft 

machbar sein (inkl. Route für Ausnahmetransporte). 

7. Im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens zur Festlegung der Standorte einzelner Anlagen ist jeweils ein Vollausbaukonzept für 

das gesamte zusammenhängende regionale Windenergiegebiet zu erarbeiten, und die Pflicht zum Rückbau der Anlagen ist in 

die Zonenvorschriften aufzunehmen. 

8. Die Anordnung der einzelnen Windturbinen ist so zu wählen, dass die Windkraft insgesamt optimal genutzt werden kann (z.B. 

Minimierung des Windschattens) und die negativen Wirkungen auf Natur und Landschaft minimiert werden (z.B. Vogelzug, 

Blendwirkung, Lärm). 

9. Kleine Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 30 m können ausserhalb der Windenergiegebiete realisiert werden. 

Ausserhalb der Bauzone gelten dafür die Bestimmungen des Raumplanungsrechts (Art. 24 RPG).  
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Kantonale Windenergieprüfräume und Windenergiegebiete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
Kantonale Windenergieprüfräume (P1 - P32) 

KS: Koordinationsstand der einzelnen Standorte: AL: Ausgangslage, FS: Festsetzung, ZE: Zwischenergebnis, VO: Vororientierung 

Nr. Name Region/Regionalkonferenz  KS 

P1 Grosses Moos Biel-Seeland   FS 

P2 Walperswil – Kappelen Biel-Seeland   FS 

P3 Seedorf Biel-Seeland   FS 

P4 Büren Grenchen-Büren   FS 

P14 Linden Bern-Mittelland / Entwicklungsraum Thun   FS 

P15 Fahrni Entwicklungsraum Thun   FS 

P18 Schwadernau Biel-Seeland   FS 

P19 Churzenberg Bern-Mittelland   FS 

P20 Gantrischkette Bern-Mittelland / Entwicklungsraum Thun   FS 

P21 Niderhore-Turner Entwicklungsraum Thun / Obersimmental-Saanenland   FS 
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P23 Elsighore-Loner Kandertal   FS 

P24 Gsür Kandertal / Entwicklungsraum Thun / Obersimmental-

Saanenland 

  FS 

P25 Hahnenmoospass Kandertal / Obersimmental-Saanenland   FS 

P26 Hornfluh-Rinderberg Obersimmental-Saanenland   FS 

P27 Chalberhöni Obersimmental-Saanenland   FS 

P28 Gsteig-Walig Obersimmental-Saanenland   FS 

 

b) Windenergiegebiete gemäss regionalen Richtplänen (S1 - S19) 

KS: Koordinationsstand der einzelnen Standorte: AL: Ausgangslage, FS: Festsetzung, ZE: Zwischenergebnis, VO: Vororientierung 

Nr. Standort Gemeinde Koordinationsbedarf KS 

S1 Les Quatre Bornes: L'Echelette 

– Joux-du-Plâne (NE) 

Sonvilier, Saint-Imier  FS 

S2 Montagne du Droit: S2a Mont-

Soleil – Mont-Crosin, S2c 

Jeanbrenin 

Saint-Imier, Villeret, Cormoret, 

Courtelary, Cortébert, Corgémont 

 AL / 

FS1 

S3 Montagne de Tramelan, 

Montbautier 

Tramelan, Saicourt  FS 

S4 Schafegg / Heimenschwand Buchholterberg Aufträge an die nachgeordnete Planung: 

− Militärische Anlagen und Systeme 

(Maximale Nabenhöhe 100 m), 

Flugsicherung 

FS 

S5 Cerniers de Rebévelier – Béroie  Rebévelier, Petit-Val, Saicourt  VO 

S6 Fahrni Fahrni Aufträge an die Richtplanung: 

− Flugsicherung und Vogelschutz 

VO 

S7 Montoz – Pré-Richard  Court Aufträge an die nachgeordnete Planung: 

− Flugsicherung, Vogelschutz, Fleder-

mausschutz, Wald 

− Gemeinsame Erschliessung mit dem 

Windenergiegebiet Grenchenberg (SO) 

ist zu prüfen. 

FS 

S8 Vechigen Vechigen, Walkringen, Hasle bei 

Burgdorf, Oberburg 

 FS 

S9 Wynigen Berge – Eich Wynigen, Affoltern im Emmental, 

Walterswil (BE), Oeschenbach, 

Heimiswil, Dürrenroth 

 FS 

S10 Schonegg Sumiswald, Affoltern im 

Emmental, Dürrenroth 

 FS 

S11 Surmettlen / Girsgrat Trubschachen, Eggiwil  FS 

S12 Eriswil Eriswil, Wyssachen  FS 

S13 Mont-Sujet Plateau de Diesse Aufträge an die nachgeordnete Planung: 

− Militärische Anlagen und Systeme, 

Flugsicherung, BLN Nr. 1002 Chasseral 

und Nr. 1001 Linkes Bielerseeufer, 

Vogelschutz, Fledermausschutz, Wald 

FS 

  

 
1 AL: Bestehender Windpark (S2a), FS: Jeanbrenin (S2c) 
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S14 Montagne de Romont Romont (BE) Aufträge an die nachgeordnete Planung: 

− Flugsicherung, TWW Nr. 12998 

Pâturage de la Montagne, Vogelschutz, 

Fledermausschutz, Wald 

− Gemeinsame Erschliessung mit dem 

Windenergiegebiet Grenchenberg (SO) 

ist zu prüfen. 

FS 

S15 Stockere – Mauss – 

Rosshäusern 

Mühleberg, Neuenegg  FS 

S16 Murzelen Wohlen  VO 

S17 Lindental – Kohlholz  Kirchlindach, Meikirch, 

Münchenbuchsee 

 FS 

S 18 Aussereriz / Fallenstutz / 

Honegg 

Eriz, Oberlangenegg Aufträge an die nachgeordnete Planung: 

− Flugsicherung 

Aufträge an die Richtplanung: 

− Nur Teilperimeter Ost: Moorlandschaft 

Rotmoos/Eriz, Wildtierschutz, Vogel-

schutz und Wald 

FS / 

VO2 

S 19 Puntel Oberwil i.S. Aufträge an die Richtplanung: 

− Flugsicherung (maximale Höhe bis 

Rotorspitze 240 m), Fledermausschutz 

ZE 

 

 
2 FS: Teilperimeter West (W), VO: Teilperimeter Ost (E) 


